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Wir haben durch die Zahlen in der vorstehenden Tabelle die

Menge der vom großen Rathe ausgefällten Urtheile bezcich-

net. Wenn in mehren Fällen vor Einem Urtheile verschie-

dene Klagpunkte erwähnt waren, so haben wir es in die

Rubrik des schwersten derselben gebracht, in den übrigen Ru,
briken aber nicht weiter erwähnt. Überall ist der Wohnort der

Bestraften, nicht aber die Hcimathsgemcinde, wo diese von

jener verschieden ist, angegeben.

Um nicht für jedes Vergehen, oder Verbrechen eine besondere

Rubrik aufzustellen, haben wir am Ende die seltenern derselben

unter der Aufschrift: »Verschiedene Straffälle., vereinigt. Hie-

her wurden gezählt : ein in diesen Blättern ausführlich bespreche-

ner Kindsmord; acht Strafen von Afterärzten; vier Stra-
fen, die sich auf die Verheimlichung einer Frühgeburt bezo'

gen; vier policeiwidrige Beherbergungsfälle; fünf Strafen für
Verdacht von Unzucht; eine solche für Verdacht von Dieb-

stahl u. s. w.
Die Processe werden in der Regel bei der Gemeinde bcrech-

net, wo der klagende Theil sich aufhält; nur in den Fällen,
wo der klagende Theil im Auslande wohnt, werden sie beim

Wohnorte der Gegenpartei aufgeführt. Processe, die vom gro-
ßen Rathe nicht beurtheilt, sondern an eine Commission ver-
wiesen und nicht wieder an den Rath zurückgebracht wurden,

sind nicht berücksichtigt worden, dem Grundsatze zufolge,
daß wir nur die Urtheile zählen wollten.

Fortgesetzte Geschichte der außerrhodischen
Ersparnißcassen.

(Beschluß.)

Die Ersparnißcasse in Heiden ist gegenwärtig nicht in
sehr blühendem Zustande; es fehlt aber nicht an gutem
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Sinne, die Anstalt, die durch den Tod einiger ausgezeichnet

thätigen Beförderer gelitten hat, wieder in neues Leben zu

bringen. Sie entstund im Heumonat 1827, vorzüglich in
Folge der Anregungen des H. Pfr. Kürsteiner. Die gegen-

wärtigen Verwalter, die H. Rathsherr Züst und Policei-
vermalter Jakob Bänziger, waren schon bei der Stiftung
thätig und stunden von Anfang an der Spitze. Die Sta-
tuten sind bisher nur noch handschriftlich vorhanden. Ihren
Bestimmungen gemäß kann von 6 Kreuzer bis 10V fl. ein-

gelegt werden. Ist das Guthaben eines Einlegers auf fl. 100^
oder fl. 150 angewachsen, so wird in der Regel für den-

selben ein guter Zeddcl angeschafft, wenn er nicht lieber
seine Einlagen zurückzieht, und dann kann er nochmals an-

fangen, wieder einzulegen. Die Anstalt ist zunächst für
Kinder bestimmt; von Kindern vermöglicher Eltern, die

selbst Capitalien besitzen, werden aber keine Einlagen, und

überhaupt solche in der Regel nur von Gemeindsbcwohnern

angenommen. Ein Ucberschuß ist bisher nicht vorhanden;
für den uneigennützigen Sinn der Verwalter bürgt aber der

ungewöhnlich hohe Zinsfuß, indem von jeder Einlage, die

50 kr. übersteigt, 4°/s. berechnet werden; auch machen sie

von dem statutarischen Rechte eines Abzuges bei Zurückzah-

lungen keinen Gebrauch. — Bei der neuesten Rechnung, im
Heumonat 1835, betrugen die sämmtlichen, der Anstalt an-
vertrauten Sparpfennige 1766 fl., 12 kr., die 108 Theil-
habern gehörten. Das größte Guthaben betrug fl. 265 und
wurde ausnahmsweise mit 3^ verzinset. In dem Jahre,
das dieser Rechnung vorangegangen war, waren von 40
Einlegern, darunter 15 neue, 252 fl., 9kr., eingelegt worden.

Wir schließen unsern Bericht mit dem, was wir noch
über die Ersparnißcasse in Trogen zu berichten haben. Die
Statuten sind im trogener Wochenblatt, Jahrg. 1829,
S. 120 ff., vollständig abgedruckt worden, nachdem das Mo-
natsblatt, Jahrg. 1826, S. 50, die Hauptzüge derselben

bereits mitgetheilt hatte. In jenen gedruckten Statuten ist
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seither die einzige Veränderung eingetreten, daß der Zins-
fuß seit der Rechnung von 1834 auf 3/^ erhöht wurde;
die Zinse werden aber nie besonders bezahlt. Wer ein Ca-
pital aufkündcn will, muß den Schein seines Guthabens
dem Einzieher bringen, der zu Handen des Buchhalters
seine Einwilligung schriftlich auf den Schein setzt, oder sie

abschlägt. Wenn der Aufkündcr mit dem Abschlage des Ein-
zichers sich nicht begnügen will, so wendet er sich durch den

Präsidenren an die Direction. Ohne Zweifel soll durch diese

Bestimmung, so wie durch eine andere, daß die Scheine der
Anstalt weder vertauscht, versetzt, verkaust, noch sonst ver-
äußert werden dürfen, leichtsinnigen Eltern gewehrt werden,
daß sie nicht unbefugt zurückziehen, was vonPathen, oder andern
Wohlthätern für ihre Kinder eingelegt worden ist. Unter den
ersten Stiftern ist auch H. Altdirector Lernhard Hirzel von
Zürich zu nennen, der damals in Trogen wohnte. Bei der

gegenwärtigen, aus neun Mitgliedern bestehenden Verwal»
tungscommiffion führt H. Joh. Kaspar Zellweger fortwäh-
rendden Vorsitz;H, ZeugberrToblcr übernahm die Buchhaltung
und H. Obristl. Reifler bekleidet die Cassirsstclle. Bei der
Rechnung am Schlüsse des Jahres 1834, an die wir uns
hier in Uebereinstimmung mit den Mittheilungen aus andern
Gemeinden halten, betrugen die gesaminten Einlagen von
367 Theilhabern 15,624 fl., 1 kr., 7 hlr. ; H die Einlagen im
Jahre 1834 hatten 1256 fl., 37 kr. betragen, und der
Ueberschuß war auf 777 fl., 35 kr., 1 hlr. augewachsen.
Dieser Ueberschuß und die günstige Vertaufchung der bishe-
rigcn Landzeddel mit sicherern st. gallischen Schuldbriefen
veranlaßten seither die erwähnte Erhöhung des Zinsfußes.
Das größte Guthaben betrug 435 fl. Wie in andern Ge-
meinden, so ist auch hier die Ersparnißcaiie allen Gemeinds-
bewohncrn und allen Gemeindsgenossen offen; zudem werden
aber auch Einlagen von alleuSchulmeistern im Lande ange»
uommen.

*) Bei der neuesten Rechnung ist das gesammte Kapital der An-

statt auf 17,484. fl., S5 kr-, 7 hlr. angewachsen.

(Die nächste Lieferung den S. März.)
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